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Schriftliche Erklärung zur Rolle der freiwilligen Helfer und der Feuerwehr bei 
Katastrophenschutzeinsätzen

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag für eine Entscheidung des Rates zur Änderung des im 
Jahr 2001 geschaffenen Gemeinschaftsverfahrens für den Katastrophenschutz,

– unter Hinweis auf die am 24. Oktober 2006 zu diesem Vorschlag angenommene 
Entschließung des Europäischen Parlaments,

– gestützt auf Artikel 116 seiner Geschäftsordnung,

A. in Erwägung der entscheidenden Rolle, die den freiwilligen Helfern bei 
Katastrophenschutzeinsätzen sowohl in qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht 
zukommt, 

B. in der Erwägung, dass die Feuerwehr in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
eine Vielzahl freiwilliger Helfer umfasst, 

C. in der Erwägung, dass die Tätigkeit eines Feuerwehrmanns eine starke persönliche 
Motivation erfordert und oft auch große Risiken für die eigene Sicherheit birgt, 

1. erkennt an, welch unverzichtbare Rolle den freiwilligen Helfern bei 
Katastrophenschutzeinsätzen sowohl in der Phase der Vorbeugung und Vorsorge als auch 
in der Phase der Organisation und des unmittelbaren Einsatzes zukommt;

2. wünscht eine stärkere Einbindung der repräsentativen Verbände der freiwilligen Helfer im 
Katastrophenschutz in allen Phasen der Organisation des Gemeinschaftsverfahrens;

3. schlägt die Einführung eines „Europäischen Tages der Feuerwehr“ als Akt der 
Anerkennung für den bisweilen lebensgefährlichen Einsatz der Feuerwehrleute vor;

4. beauftragt seinen Präsidenten, diese Erklärung mit den Namen der Unterzeichner dem Rat, 
der Kommission sowie den Parlamenten und den Regierungen der Mitgliedstaaten zu 
übermitteln.


